
Ehrliche Reformdebatte
Für einen Rundfunk, der gemeinsames Eigentum ist
Ob im Büro, auf der Straße, unter

Freunden - immer wieder werde ich
öffentlich mit der nicht belegbaren
Äußerung konfrontiert, dass der öf-fentlich-rechtliche Rundfunk viel zuteuer sei und sorglos mit dem Geld
anderer Leute umgehe. Dass solche
Stimmungsmache die Verantwortli-chen im öffentlich-rechtlichenRund-
funk umtreibt, wird kaum jemanden
erstaunen. Manchmal sind die selten
sachlich vorgetragenen Behauptun-gen nur noch schwer zu ertragen. In
Wirklichkeit gehört nämlich der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk zu den
wenigen - wenn er nicht gar völlig
allein steht -, bei denen über zehn
Jahre die Veränderungen durch die
allgemeine Preissteigerung ebenso
wenig wie die rundfunkspezifische
Teuerung einen Ausgleich gefunden
haben, das heißt der öffentlich-recht-
liche Rundfunk hat an Kaufkraft
nicht mehr, sondern weniger als2009 zur Verfügung.
Der Auftrag
epd Der Vorsitzende des Rundfun-

krats des Bayerischen Rundfunks,
Lorenz Wolf, fordert eine "ehrliche
Debatte" über die Zukunft des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks. Die-se dürfe nicht bei den finanziellenAuswirkungen ansetzen, sondernmüsse zwingendvom Auftrag ausge-
hen, schreibt Wolf in diesem Gast-
beitrag. Der Wert eines "staatsfer-nen und zugleich nicht-privaten
Rundfunks, also eines Rundfunks,
der der ganzen Gesellschaft gehört",
müsse sichtbar gemacht werden.Wolf, Vertreter der Katholischen
Kirche im Rundfunkrat und Leiter
des Katholischen Büros Bayern, ist
seit 2014 Vorsitzender des Rundfun-
krats des BR und seit Anfang desJahresVorsitzender der Gremienvor-
sitzendenkonferenz der ARD.
Wenn daher nun der Ruf nach einer

Anpassung ab dem Jahr 2021komm-

t, dann geht es nicht um fette Zu-
wächse, sondern um einen legitimen
Ausgleich für die Teuerung, die in
allen anderen öffentlichen Berei-chen bereits ausgeglichen wurde.

Der BR etwa ist seit Jahren zum
Sparen gezwungen und hat gleich-
zeitig die Umstrukturierung in dieTrimedialität zu leisten, um in einer
radikal veränderten Medienwelt zu-
kunftsfähig zu sein. Der dazu seit
Jahren laufende Umbau ist keinSelbstzweck. Es geht darum, die ge-
setzlich aufgetragenen Aufgaben
unter veränderten Umständen mög-
lichst effizient wahrnehmen und er-füllen zu können. Dies ist verbun-
den mit einer umfassenden Reorga-
nisation und dem Umstieg auf neue
Technik in den Grenzen der Vorga-
ben aus dem gesetzlichen Auftrag.
Dabei wird den Mitarbeitenden eini-ges zugemutet, wovon sie erst über-zeugt, wozu sie erst motiviert wer-den müssen. Und dazu gibt es noch
erheblichen Gegenwind: Konkurrie-
rende Unternehmen melden Beden-
ken an, Gutachter und Gegengutach-
ter werden eingeschaltet, Entschei-
dungen werden in der Presse hinter-
fragt, Kosten werden beziffert und
öffentlich bewertet, oftmals ohneBerücksichtigung der jeweiligen
Zeiträume, fürwelche die Infrastruk-tur ausgelegt ist.
Der durchSparforderungen angesto-
ßene radikale Umbau derRundfunk-
anstalten der ARD ist ein komple-xes Unterfangen: Rundfunk ist Län-
dersache, und im föderalen Verbundbestehen unterschiedliche Stan-
dards, die sich über Jahrzehnte ent-
wickelt und verfestigt haben. Unter-
schiedliche Tarifabschlüsse, unter-
schiedliche gesetzliche Vorgaben
auf regionaler Ebene und gemeinsa-me Vorgaben auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene sind zu berücksich-
tigen, eine enge öffentliche Kontrol-

le durch Rundfunk- und Verwal-tungsräte und Rechnungshöfe ist zu
gewährleisten.
Epochaler WandelEine unabhängige Kommission er-
mittelt den Finanzbedarf der Anstal-ten, um mögliche Beeinflussungen
seitens der Politik zu verhindern,
und hat dabei streng auf Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu achten.
Der zugrundeliegende Wandel, den
die Medienbranche im Zuge derDi-gitalisierung durchläuft, ist durch-aus als epochal zu bezeichnen. Es
bleibt nur die Wahl, die Fundamen-te für die nächsten Jahrzehnte zu le-gen - oder die Zukunft zu verspie-
len. Privatwirtschaftlich finanzierte
Medien spüren den Druck besonder-s. Entsprechend deutlich bringen sieimmer wieder zum Ausdruck, wie
sehr sie die beitragsfinanzierte Kon-
kurrenz als hinderlich empfinden.
Zahlreiche Gerichtsprozesse bis zurhöchsten Instanz und so manche Po-
lemik belegen dies, auch wenn im
Dualen System eigentlich jedem
klar sein müsste, dass Vorausset-zung für die Zulässigkeit privaten
Rundfunks ein funktionierender öf-
fentlich-rechtlicher Rundfunk ist,
und dass es ganz andere Player sind,
die den Medienmarkt aufmischen.

Alles zusammen macht die Um-
strukturierung der Öffentlich-Recht-
lichen nicht einfacher, und mancherBeobachter mag Zweifel daran he-gen, ob das System überhaupt refor-
mierbar ist. Dabei scheint mancher
noch nicht wahrgenommen zu ha-ben, dass sich die ARD trotz aller
Hindernisse längst im Umbau befin-
det - entschlossen und unumkehr-
bar!
Der BR etwa hat 2011 unter seinemdamals neuen Intendanten Ulrich
Wilhelm die größte Restrukturie-rung seiner Geschichte begonnen.
Heute gibt es keine Anstalt mehr,



die nicht dabei wäre, sich umzuorga-
nisieren und trimedial aufzustellen.
Es geht darum, nicht mehr getrennt
nach Hörfunk, Fernsehen und Onli-ne zu produzieren und auszustrah-
len, sondern medienübergreifend.
Spürbare Effizienzgewinne
Und jüngst hat sich der ganze Sen-derverbund gegenüber den Ländernzu weiteren Strukturreformen ver-

pflichtet: DieLandesrundfunkanstal-ten haben den Bundesländern imHerbst 2017 einen umfangreichen
Plan vorgelegt und dessen Umset-zung bereits in Angriff genommen.
Damit stellen sich die ARD-Anstal-ten über Jahre einer gemeinschaftli-
chen Kraftanstrengung: Der Preis
sind Umschulungen und Arbeitsver-
dichtungen, vielen Mitarbeitenden
wird auch ein kompletter Neuan-fang abverlangt - einProzess, an des-sen Ende aber spürbare Effizienzge-
winne stehen, die den Beitragszah-
ler in Zukunft durch weniger starksteigende Beiträge entlasten wer-
den.
Diese Erneuerung der ARD wird

aber nur gelingen, wenn sich allegesellschaftlichen Kräfte und die
Politik konstruktiv daran beteiligen
und nicht zuletzt auch die Bürgerin-nen und Bürger mit einbezogen wer-den. Es braucht einen Prozess, der
alle Fakten auf den Prüfstand stellt.
Das oberste Gebot heißt dabei, dass
angesichts der Meinungsmacht derbeteiligten Akteure alle "ehrlich"
miteinander umgehen müssen und
die auf dem Spiel stehenden Dinge
ernst nehmen, um eine freie Mei-nungs- und Willensbildung zu er-
möglichen. Dabei muss man sich
ernsthaft mit der einzigartigen ver-
fassungsrechtlichen Stellung undFunktion des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, mit den Mechanismen
einer unabhängigen Bedarfsbestim-mung der Rundfunkanstalten, mitdem Gedanken einer staatsfernen,
gesellschaftlichen Kontrolle und
dazu mit einer zeitgemäßen Einbe-

ziehung des Publikums beschäfti-gen.
An der einzigartigen verfassungs-

rechtlichen Absicherung des öffent-lich-rechtlichen Rundfunks besteht
für Fachleute kein Zweifel. Wenn
dennoch immer wieder versucht
wird, dies mit der Bemerkung vomTisch zu wischen, dass es doch ab-
surd wäre, wenn man das "struktur-
verliebte Bundesverfassungsge-
richt" ernst nähme - wie es erstjüngst wieder in einer überregiona-
len Zeitung zu lesen war -, dann ist
das symptomatisch dafür, wie in un-serem Land über den Rundfunk de-battiert, wieMeinungsbildungbetrie-
ben und wie letztlich Medienpolitik
gemacht wird. Hinter der vom
höchsten deutschen Gericht über die
Jahrzehnte entwickelten Rechtspre-
chung steckt eine ausgefeilte und
fundierte "Philosophie", wie freie,
individuelle und gesellschaftliche,
regionale und nationale Meinungs-
und Willensbildung in einer födera-
len Republik sichergestellt werden
kann und muss. Eine ehrliche Re-
formdebatte muss das zur Kenntnisnehmen und sich daran abarbeiten,
wie die verfassungsrechtlichen Vor-
gaben zeitgemäß erfüllt werden kön-nen.Eine ehrliche Reformdebatte
kommt auch an der Anerkennung
der vorhandenen Mechanismen ei-ner wirklich staatsfernen, gänzlich
unabhängigen Bestimmung des Fi-
nanzbedarfs der öffentlichen Rund-
funkanstalten nicht vorbei. Die KEF
(Kommission zur Ermittlung desFinanzbedarfs der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten) ist inzwi-
schen für viele ein Begriff, auchwenn leider nur die wirklichen Fach-leute ihre Funktionsweise kennen.
In der öffentlichen Debatte kommt
beim Bürger häufig nur an, dass von
ihr die Höhe des Beitrags alle vierJahre festgesetzt wird und die Land-tage dies "abzunicken" hätten. Dass
durch die starke Stellung der KEF

Legislative und Rundfunk gleicher-
maßen enge Grenzen gesetzt sind,
ist verfassungsrechtlicher Ausfluss
der Staatsferne und Unabhängigkeit
des Rundfunks und letztlich ein ho-
hes Gut.
An Weisungen nicht gebunden
Die Vermeidung von Unter- oder

Überfinanzierung (nichts anderes
kann "bedarfsgerechte Finanzie-rung" meinen) liegt in Deutschland
weitestgehend in derHand der unab-hängigen Fachleute der KEF. Diese
haben sich gemäß Finanzierungs-
staatsvertrag auf eine fachliche
Überprüfung und Ermittlung desFinanzbedarfs zu beschränken und
sind bei ihrer Aufgabenerfüllung an
Aufträge oder Weisungen nicht ge-
bunden. Eine Bewertung, welche
Programmangebote innerhalb desrechtlich umgrenzten Funktionsauf-trags nötig sind, erfolgt nicht. Die
KEF prüft vielmehr, ob der Bedarfvon den Landesrundfunkanstaltenim Einklang mit den Grundsätzenvon Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit ermittelt wurde, wozu auch ge-
hört, dass Rationalisierungs- undKooperationsmöglichkeiten genutzt
werden. Die Bedarfsermittlung hat
im Einklang mit der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung und derEntwicklung der Haushalte der öf-
fentlichen Hand zu erfolgen.
Eine ernsthaft geführte Strukturde-

batte muss von dieser Aufgabenbe-
schreibung ausgehen und darf legi-
tim Fragen an die dafür Verantwort-
lichen stellen, also an die Mitglieder
derKEF.Es ist zu fragen, was wirklich wirt-
schaftlich ist: Sind es Wirtschaftlich-
keitsabschläge für noch nicht reali-
sierte Einsparmöglichkeiten, die dieSender gar nicht kurzfristig umset-zen können, oder doch eher langfris-
tig beziehungsweise nur durch Ko-
operationen realisierbare Effizienz-gewinne, bei denen man dann aber
den nötigen langen Atem braucht,
bis dauerhafte Entlastungseffekte



eintreten?
Es ist zu fragen, ab wann Wirt-

schaftlichkeitsabschläge bei der Be-
darfsermittlung unter Umständenunmittelbar oder auch nur mittelbar
in(unzulässige, da die Programmau-
tonomie der Anstalten berührende)
Programmkürzungen umschlagen.
Es ist zu fragen, ab wann grundsätz-
lich sinnvolle Kooperationsgebote
die föderale Identität des Senderver-
bunds verändern und damit einenEingriff in dieKulturhoheit derLän-
der darstellen.
Es ist zu fragen, ob es sinnvoll ist -gerade im Hinblick auf die öffentli-che Meinungsbildung -, wenn die

KEF Überschüsse in dreistelliger
Millionenhöhe prognostiziert und so
der Eindruck entstehen konnte, dass
in diesem erheblichen Umfang freieverfügbare Mittel vorhanden seien,
die tatsächlich gar nicht vorhanden
sind.
Es ist auch zu fragen, ob die KEFsich auf Dauer dem subtilen Druck

entziehen kann, wenn a priori - vonwem auch immer -als Zielgröße aus-
gegeben wird, dass sich die Höhedes Beitrags nicht ändern darf.
Eine ehrliche Reformdebatte darf

nicht bei den finanziellen Auswir-
kungen ansetzen, sondern musszwingend vom Auftrag ausgehen.
Die Frage lautet dann: Was kann,
soll oder wird am gesetzlichen Auf-traggeändert werdenbeziehungswei-se welche weiteren Strukturverände-rungen sind über die 2017 beschlos-senen Strukturreformen hinaus über-
haupt noch möglich?
Öffentliche Überprüfung
Selbst mit Gewissheit die Antwort

auf all diese Fragen geben zu wol-
len, wäre überheblich. Aber ich bindavon überzeugt, dass Antworten
nötig sind und bis zum Vorliegen
des für die Ermittlung der Beitrags-
höhe relevanten nächsten KEF-Berichts auch vorliegen müssen.
Die Vertreter derAllgemeinheit wer-
den es einfordern.

DieKEF publiziert all ihre Berichte
im Internet und stellt sich damit
grundsätzlich auch einer öffentli-
chen Überprüfung. Solltendie aufge-
worfenen Fragen nicht zu beantwor-ten sein, kann es notwendig werden,
sich über die "bedarfsgerechte Finan-
zierung" und die Methodik ihrerBestimmung neu zu verständigen.
Schließlich ist zu gewärtigen, dass

dasFinanzierungsprivileg des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks mit ei-ner engmaschigen Kontrolle einher-
geht. In den letzten zehn Jahren hat
sich im Bereich der Aufsicht mehr
verändert, als in den sechzig Jahrenzuvor. Rundfunk- und Verwaltungs-
räte haben in den einzelnen Landes-
rundfunkanstalten enorm an Stellen-wert gewonnen. Sie sind nicht die
Erfüllungsgehilfen für die Wünscheder Operative, auch wenn das in der
Öffentlichkeit noch nicht wirklich
wahrgenommen wird. Das liegt
nicht so sehr daran, dass die Aufga-
ben der Aufsichtsgremien mit Ver-
traulichkeit belegt sind, sondern
eher daran, dass die Rundfunkräte
noch mehr in die Rolle als umsichti-ge Transparenzmittler hineinwach-sen müssen.
Im Zuge des allgemeinen Medien-

wandels hinein in die digitale Weltkann es nicht mehr nur bloß um die
Ausstrahlung der Inhalte gehen, son-
dern vor allem um Kommunikation.
Zudem ist das durch die Debatte umFake News verlorengegangene Ver-trauen in Medien wiederzugewinnen
und der bösartigen Unterstellung an
die Adresse der Öffentlich-Rechtli-chen, "Staatsfunk" zu sein, entgegen-
zutreten. Die Berufung auf den Auf-trag der Öffentlich-Rechtlichen oder
deren verfassungsrechtliche Absi-cherung wird auf Dauer nicht ausrei-
chen.

Eine entscheidende Frage wird
sein, ob es gelingt, in einen echtenAustausch mit dem Publikum und
der ganzen Gesellschaft zu treten.
Die Wege über Veranstaltungen, öf-

fentliche Gremiensitzungen, Hörer-
und Zuschauerforen sowieDebatten-
beiträge in Zeitungen und Zeitschrif-ten gibt es bereits.Unterschiedlichkeit der Lebenswel-ten

Die Schweizer Volksabstimmung
über die "No-Billag-Initiative" hateindrucksvoll gezeigt, dass große
Teile der Bevölkerung - anders als
kampagnenfähige Gruppen behaup-
ten - tatsächlich nach wie vor Erwar-tungen an den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk haben. Auch in Deutsch-
land müssen wir uns - zeitgleich zu
strukturellen Reformen - dringend
intensiv mit den Erwartungen dieser
Menschen auseinandersetzen und
dieseauch berücksichtigen, um letzt-
lich als "gesellschaftlicher Rund-
funk" wahrgenommen zu werden.Ich kann dem ARD-Vorsitzenden
Ulrich Wilhelm daher nur zustim-men, wenn er - wie am Abend der
Bekanntgabe des Ergebnisses derAbstimmung über die Beibehaltung
der Rundfunkgebühren in der
Schweiz geschehen - einfordert:
"Wir müssen deutlich machen,warum wir bestimmte Angebote
machen. Wir müssen aber auch of-
fen sein für Kritik und berechtigte
Anliegen aus der Gesellschaft undimmer bereit sein,uns selbst zu über-
prüfen, ob die Angebotspalette, wie
wir sie gerade machen, denn schon
umfassend genug ist, ob von be-stimmten Dingen vielleicht nicht
auch zu viel vorhanden ist und wir
auf andere Dinge besser reagieren
sollten."Sicher muss der Wert eines staats-
fernen und zugleich nicht-privaten
Rundfunks, also eines Rundfunks,
der der ganzen Gesellschaft gehört,
sichtbar gemacht werden. Das gehtnur bei einem Rundfunk, der be-
darfsgerecht finanziert in die Lage
versetzt wird, die regionale Fülleund Unterschiedlichkeit aller Le-
benswelten in unserer Republik ab-
zubilden und auf diesem Wege eine



gute Verständigung ihrer Bürger zu
ermöglichen. Der gesellschaftliche
Rundfunk ist unser gemeinsames
Eigentum. Und Eigentum verpflich-

tet. Es verpflichtet uns zumindest
dazu, an der Debatte darüber teilzu-
nehmen, wie wir es einsetzen wol-
len. Jetzt ist die beste Gelegenheit

dazu.


